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Bibliografie

Titel Wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel Organisation durch
den Unternehmer (bisher: BGI/GUV-I 5190)

Amtliche Abkürzung DGUV Information 203-071

Normtyp Satzung

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. [keine Angabe]

Abschnitt 5 - Durchführung der Prüfungen

Für die fachgerechte Durchführung der Prüfung ist die befähigte Person verantwortlich.

Bei der Prüfung muss der Schutz gegen elektrischen Schlag und Lichtbogenbildung jederzeit gewährleistet sein.

Prüfgeräte und Zubehör müssen für die Prüfungen geeignet sein.

Siehe auch:

Anhang 1 Vorschriften und Regeln Nr. 4 "Normen"

Bei der Prüfung sind die relevanten elektrotechnischen Bestimmungen zu beachten.
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